
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

20 - Kämmerei 

 

 

Betrifft: Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für den Jahresabschluss 2024 

 

Beschlusstext: 

 

Dem Bürgermeister wird nach § 80 Absatz 4 BbgKVerf die uneingeschränkte Entlastung für den 

Jahresabschluss 2024 der Stadt Eberswalde erteilt. 

 

 

Eberswalde, den 12.12.2025 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   

 

 

 

Beschluss-Nr. 

13/112/25 

 
zu Vorlage   BV/0261/2025  

 

Datum           11.12.2025 
                 

                      Stadtverordnetenversammlung  
 

beschlossen in öffentlicher Sitzung 
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